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Präambel  

Der Grundstein für die Burger Kirche wurde am 08. Mai 1732 gelegt. 

Am Freitag, 24. Juni 1735, dem Johannistag, wurde in festlichem Rah-

men der erste Gottesdienst in der neuen Kirche gefeiert.  

Nach dem Hochwasser am 14. Juli 2021, das große Schäden in der 

Kirche hinterließ, macht es sich der Förderverein nun zur Aufgabe, die 

Burger Kirche, das besondere Gotteshaus, zu erhalten und zum kirch-

lichen und kulturellen Leben in der bergischen Region beizutragen.  

§ 1 – Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Die Burger Kirche 

e. V.“.  

(2) Der Sitz des Vereins ist die kreisfreie Stadt Solingen. 

(3) Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Wuppertal einge-

tragen. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

(5) Der Verein ist den Werten und Traditionen der evangelischen 

Kirche verpflichtet. 

§ 2 – Zweck, Aufgaben und Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein „Förderverein Die Burger Kirche e. V.“ – im Folgen-

den mit Verein bezeichnet – verfolgt ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Denkmalschut-

zes und der Denkmalpflege der Burger Kirche in Solingen-Un-

terburg gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 6 Abgabenordnung. 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Übernahme 

folgender Aufgaben: 

a) zum baulichen Unterhalt der Burger Kirche beizutragen. 

Dabei soll die Finanzierung des Gebäudeerhalts vom För-

derverein und der Evangelischen Kirchengemeinde Wer-

melskirchen gemeinsam getragen werden; 

b) Veranstaltungen durchzuführen und zu fördern, hierzu 

zählen insbesondere Gottesdienste und weitere spirituelle 

sowie kulturelle Angebote;  

c) die Burger Kirche einschließlich des ihr anliegenden Ge-

ländes zu verwalten.  
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§ 3 – Selbstlosigkeit des Vereins 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie ei-

genwirtschaftliche Zwecke. Ein wirtschaftlicher Zweckbetrieb 

darf nur insoweit unterhalten werden, als er ausschließlich 

und unmittelbar zum Erreichen des Vereinszwecks erforder-

lich ist.  

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zu-

wendungen aus Mitteln des Vereins.  

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-

gütungen begünstigt werden. 

§ 4 – Mittel, ihre Beschaffenheit und Verwendung 

(1) Die zur Erreichung seines Zweckes erforderlichen Mittel er-

wirbt der Verein durch Mitgliederbeiträge, Spenden, Über-

schüsse aus Veranstaltungen und den satzungsmäßigen Be-

tätigungen. 

(2) Die Mittel des Vereins und erwirtschaftete Zinserträge dürfen 

nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.  

(3) Eine Spendenquittung wird jeweils zum Jahresende erstellt.  

§ 5 – Mitgliedschaft 

(1) Der Verein hat ordentliche, fördernde Mitglieder und Ehren-

mitglieder. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Per-

son werden.  

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vor-

stand nach eigenem Ermessen. Die Entscheidung muss nicht 

begründet werden. 

(3) Ehrenmitglieder werden vom Vorstand ernannt. 

(4) Fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder haben kein Stimm-

recht.  

(5) Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tode des Mitglieds bzw. der Auflösung der juristi-

schen Person; 

b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vor-

standsmitglied, die jedoch nur zum Schluss eines Ge-

schäftsjahres zulässig ist; 

c) durch Streichung aus der Mitgliederliste; 

d) durch Ausschluss aus dem Verein. 
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(6) Die Streichung des Mitglieds aus der Mitgliederliste durch den 

Vorstand kann erfolgen, wenn das Mitglied zwei Monate mit 

seinem Mitgliedsbeitrag in Verzug ist und diesen Betrag auch 

nach schriftlicher Mahnung nicht innerhalb von zwei Mona-

ten ab Absendung der Mahnung an die letztbekannte An-

schrift des Mitglieds vollständig entrichtet. In der Mahnung soll 

auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hinge-

wiesen werden. 

(7) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden 

wegen 

a) erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtun-

gen, 

b) eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Ver-

eins. 

c) Vor der Entscheidung ist dem betroffenen Mitglied die 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Entschei-

dung erfolgt schriftlich und ist mit Gründen zu versehen, 

die dem betroffenen Mitglied durch eingeschriebenen 

Brief mit Rückschein zuzustellen ist. Gegen den Ausschluss 

kann binnen eines Monats ab Zugang der Mitteilung 

schriftlich Widerspruch beim Vorstand eingelegt werden. 

Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Über den 

Widerspruch entscheidet der Vorstand endgültig nach ei-

genem Ermessen. Die Mitgliedsrechte ruhen bis zur end-

gültigen Entscheidung durch den Vorstand. 

§ 6 – Organe des Vereins sind 

(1)  die Mitgliederversammlung (siehe § 7), 

(2)  der Vorstand (siehe § 8). 

§ 7 – Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Ver-

eins. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens 

einmal im Jahr einberufen. Die Einladung erfolgt mit einer Frist 

von zwei Wochen schriftlich oder per E-Mail. Die Versamm-

lung soll zu Beginn eines neuen Jahres stattfinden. Die Einla-

dung muss Ort und Zeit der Versammlung sowie die vom Vor-

stand festgesetzte Tagesordnung enthalten. Mitglieder kön-

nen bis zu zwei Tage vor der Mitgliederversammlung weitere 

Tagesordnungspunkte zur Mitgliederversammlung beantra-

gen. 

(3) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der/die erste 

Vorsitzende, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter/seine 

Stellvertreterin. Bei deren Verhinderung wählt die Mitglieder-

versammlung eine Person für die Versammlungsleitung. 
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(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf eine be-

stimmte Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Je-

des ordentliche Mitglied, das mindestens seit drei Monaten 

Mitglied des Vereines und nicht länger als zwei Monate im 

Beitragsrückstand ist, ist stimmberechtigt. Fördernde Mitglie-

der und Ehrenmitglieder haben Anwesenheits- und Rede-

recht, aber kein Antrags- und Stimmrecht.  

(5) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse wie folgt:  

a) mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, so-
weit die Satzung nichts anderes bestimmt.  

b) Satzungsänderungen, Anträge auf Abwahl des Vorstan-
des vor Ablauf seiner Amtsperiode sowie der Beschluss auf 
Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen. 

c) Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Abstimmun-
gen und Wahlen erfolgen offen, es sei denn, die Mitglie-
derversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit die 
geheime Abstimmung. Anträge oder Wahlen gelten bei 
Stimmengleichheit als nicht angenommen bzw. nicht ge-
wählt. Die Beschlüsse sind schriftlich in einer Sitzungsnie-
derschrift zu protokollieren und vom Vorsitzenden und Pro-
tokollführer zu unterzeichnen.  

(6) Die Mitgliederversammlung beschließt über:  

a) Entgegennahme des Geschäftsberichts des Vorstandes 
und dessen Entlastung,  

b) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfung durch 
den Kassenprüfer/die Kassenprüferin, 

c) Wahl der Mitglieder des Vorstandes für die Dauer von zwei 
Jahren, 

aa) dem/der 1. Vorsitzenden, 

bb) dem/der 2. Vorsitzenden als Schatzmeister/Schatz-
meisterin, 

cc) dem/der 3. Vorsitzenden als Protokollführer/Protokoll-
führerin, 

dd) vier Beisitzern/Beisitzerinnen. 

ee) Grundsätzlich ist jedes Mitglied wählbar. Eine Wieder-
wahl ist möglich. Zwei Vorstandsmitglieder sollen Mitglie-
der des Presbyteriums der Evangelischen Kirchenge-
meinde Wermelskirchen sein. 

d) die vorzeitige Abwahl des Vorstandes vor Ablauf seiner 
Amtsperiode,  
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e) Wahl der Kassenprüfer/Kassenprüferinnen für die Dauer 
eines Jahres, 

aa) eines ordentlichen Kassenprüfers/Kassenprüferin, 

bb) eines stellvertretenden Kassenprüfers/einer stellver-
tretenden Kassenprüferin. 

cc) Die Kassenprüfer unterliegen keinen Weisungen 
durch den Vorstand.  

f) Beschlussfassung über die Mitgliedsbeitragsordnung, 

g) Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung, 

h) die Auflösung des Vereins. 

(7) Der Vorstand kann jederzeit weitere Mitgliederversammlun-

gen einberufen. Mindestens ein Viertel der Vereinsmitglieder 

kann eine Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden/der 

Vorsitzenden beantragen. 

(8) Alle nicht der Mitgliederversammlung vorbehaltenen Aufga-

ben obliegen dem Vorstand. 

§ 8 – Vorstand 

(1) Der Verein wird im Außenverhältnis durch den Vorstand ver-

treten, der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Ver-

eins, schließt Verträge ab und ist für alle Aufgaben zuständig, 

die nicht der Mitgliederversammlung zugewiesen sind.  

(2) Gemäß § 26 BGB besteht der Vorstand aus der/dem Vorsit-

zenden, dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin, dem Proto-

kollführer/der Protokollführerin sowie vier Beisitzern. Jedes 

Vorstandsmitglied vertritt den Verein allein. 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt so lange im Amt, bis 

ein neuer Vorstand gewählt ist. Mitglieder des Vorstands kön-

nen nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im 

Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. 

(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Wahlperiode 

aus, bleiben die restlichen Vorstandsmitglieder im Amt. Für 

das ausgeschiedene Vorstandsmitglied kann der Vorstand 

ein Ersatzmitglied ohne Stimmrecht kooptieren. 

(5) Vorstandssitzungen werden von dem/der ersten Vorsitzen-

den geleitet.  

(6) Der oder die erste Vorsitzende bestimmt Zeit und Ort der Vor-

standssitzungen, stellt die Tagesordnung auf und lädt die Vor-

standsmitglieder unter Einhaltung einer achttägigen La-

dungsfrist ein. 

(7) Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn nach ordnungsge-

mäßer Einladung mindestens vier Mitglieder anwesend sind.  
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(8) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehr-

heit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des/der Vorsitzenden.  

(9) Der Vorstand ist berechtigt, Beschäftigte des Vereins zur Ver-

fügung über Finanzmittel des Vereins zu ermächtigen.  

(10) Die Vorstandsmitglieder haften bis zur Höhe des Vereinsver-

mögens. Die Haftung des Vorstandes ist auf Vorsatz und Fahr-

lässigkeit beschränkt. 

(11) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten 

nur die notwendigen Auslagen erstattet, die im Rahmen ihrer 

Vorstandstätigkeit anfallen, soweit eine andere Regelung 

nichts anderes bestimmt.  

§ 9 – Beiträge 

(1) Der Vereinsvorstand legt den Mitgliedsbeitrag fest.  

(2) Bei Festlegung ist der Mitgliedsbeitrag zum Beginn des Kalen-

derjahres bis spätestens zum 31. Januar des Jahres fällig. Er ist 

durch Überweisung auf das Konto des Vereins oder durch 

Bankeinzug zu entrichten.  

(3) Eine freiwillige Aufstockung des Betrages durch Spenden 

liegt im Interesse des Vereins und wird begrüßt. Eine Rückzah-

lung von geleisteten Beiträgen, Spenden und sonstigen Mit-

teln ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

(4) Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit. 

§ 10 – Rechnungsbelegung und Kassenprüfung 

(1) Über alle Einnahmen und Ausgaben des Vereins ist in über-

sichtlicher Form eine Buchhaltung zu führen. Belege sind un-

ter Angaben des Verwendungszwecks prüffähig aufzube-

wahren.  

(2) Der Vorstand kann das Rechnungs- und Kassenwesen ganz 

oder teilweise von Dritten erledigen lassen, wenn die ord-

nungsgemäße Erledigung und Nachprüfbarkeit gewährleis-

tet sind. 

(3) Der Vorstand hat im ersten Viertel des Geschäftsjahres den 

Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr und den 

Geschäftsbericht aufzustellen. 

(4) Der Jahresabschluss ist dem Kassenprüfer/der Kassenprüferin 

nach Erstellung vorzulegen. Dieser/diese hat auch das Recht 

der jederzeitigen Prüfung von Kasse und Büchern des Vereins.  

§ 11 – Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederver-

sammlung beschlossen werden und erfordert eine Zwei-Drit-

tel-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
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(2) Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an 
die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen, die es 
unmittelbar und ausschließlich für kirchliche Zwecke zu ver-
wenden hat.  

§ 12 – Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem Eintrag in das Vereinsregister in Kraft. Der Eintrag 

ins Vereinsregister erfolgte am 19.03.2025. 

Solingen, Mittwoch, 20.11.2024 

 

 


